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Betrifft 
 
Sperrvermerk Produktgruppe 0802 "Bäder" bezüglich Zuschussgewährung an den Betreiberverein 
Bürgerbad Handorf e.V 
 
 
 
Beratungsfolge 
 

 

06.07.2010 Sportausschuss Vorberatung 
06.07.2010 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Entscheidung
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 

1. Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften nimmt das als Anlage bei-
gefügte Betriebskonzept des Bürgervereins Bürgerbad Handorf über die Weiterführung des 
Hallenbades Handorf  zur Kenntnis. 

 
2. Der Sperrvermerk bei der Produktgruppe 0802 „Bäder“ (Haushaltsplan Band 2, Seite 309, 

Zeile 15 – Transferaufwendungen -) wird aufgehoben.  
 

3. In gemeinsamen Gesprächen mit der Stadt werden Lösungsansätze für den Fortbestand 
des Bades - ohne eine Haftungsverpflichtung durch die Stadt Münster - geprüft. 

 
 
 
Begründung: 
 
Ausgangslage:  
Die Stadt Münster nutzt das Bürgerbad Handorf für das Schul- und Vereinsschwimmen und zahlte 
dem Betreiberverein Bürgerbad Handorf dafür eine monatliche Aufwandsersatzleistung von 12.000 
€ (Zahlungsweise halbjährlich im Voraus). Der entsprechende Nutzungsvertrag ist bis zum 
31.07.2010 befristet.   
 
 
Sachstand:  
Auf Empfehlung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften hat der Rat der 
Stadt Münster entschieden, dem Betreiberverein Bürgerbad Handorf ab dem 01.08.2010 einen 
monatlichen Zuschuss von 11.000 € zu gewähren. Weil der Betreiberverein die Nachhaltigkeit des 
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Weiterbetriebes des Bürgerbades Handorf nachweisen sollte, wurde der Zuschuss für das Haus-
haltsjahr 2010 (55.000 €) zunächst mit einem Sperrvermerk versehen 
 
 
 
Perspektive: 
Mit Schreiben vom 11.04.2010 legte der Betreiberverein der Verwaltung ein Konzept über die Wei-
terführung des Hallenbades Handorf vor. Aus diesem Konzept geht nachvollziehbar hervor, dass:  
 

- sich die Idee des Bürgerbades bewährt hat 
- die Vereinsstruktur gefestigt ist 
- die Belegung des Bades einen Bedarf für den Weiterbetrieb des Bürgerbades zeigt 
- insbesondere die Finanzierung des Bades durch Mitgliedsbeiträge, Einnahmen aus Ver-

mietung und Sponsoringgelder auskömmlich ist 
- zusammen mit der Aufwandsersatzleistung der Stadt ein ordentlicher Geschäftsbetrieb auf-

recht erhalten werden kann 
- die angestrebte Zusammenarbeit mit der Stadtwerke Münster GmbH einen nachhaltigen 

Betrieb sichert. 
 
Weil durch das praktizierte Betriebskonzept des Bürgerbades Handorf ein nachhaltiger Badbetrieb 
ermöglicht wird, wird der Sperrvermerk bei den im Haushaltsplan bereitgestellten Mitteln von 
55.000 € für das Haushaltsjahr 2010 aufgehoben.  
 
Die im Betriebskonzept benannte Zusammenarbeit mit der Stadtwerke Münster GmbH besteht 
darin, dass dem Bürgerbad Handorf von den Stadtwerken zur Modernisierung der Heizungsanlage 
und Einsparung bei den Energiekosten ein Blockheizkraftwerk (BHKW) eingebaut werden soll. Mit 
Schreiben vom 08.04.2010 teilt die Stadtwerke Münster GmbH mit, dass die Stadtwerke Münster 
GmbH  diese Maßnahme jedoch nur umsetzen wird, wenn die Stadt Münster über die vollen Inves-
titionskosten von ca. 100.000 €  eine Bürgschaft abgibt. 
 
Nach eingehender Prüfung der Sachlage wird eine solche Bürgschaft von Seiten der Stadt Müns-
ter nicht erteilt. 
 
Vielmehr wird die Verwaltung nach der Aufhebung des Sperrvermerkes in Zusammenarbeit mit 
dem Betreiberverein weitere Gespräche mit der Stadtwerke Münster GmbH führen, um mögliche 
Lösungsansätze zu erarbeiten, die den Fortbestand des Hallenbades ohne eine Haftung durch die 
Stadt Münster sichert. Die Ergebnisse der Gespräche unter Berücksichtigung eines angepassten 
Betriebskonzeptes werden den politischen Gremien bis ca. Ende des Jahres 2010 mitgeteilt wer-
den.      
 
Der neue Nutzungsvertrag (Beginn: 01.08.2010) zwischen dem Betreiberverein und der Stadt 
Münster wird zunächst bis zum 31.07.2011 (Ende des Schuljahres 2010/2011) verlängert. Die mo-
natliche Zahlung der Stadt erfolgt quartalsweise im Voraus. 
 
 
I. V. 
gez. Dr. Hanke 
Stadträtin 
 
Anlagen: Betriebskonzept des Betreibervereins Bürgerbad Handorf 
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